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Regeste

Sozialhilfe | Verzicht auf Ansetzung einer Frist zur Verbesserung der Beschwerdeschrift
(Sozialhilfeangelegenheit) Die Beschwerdeschrift enthält keinen Antrag und keine
Begründung (E. 1). Ein Beschwerdeführer ist dann nicht zwingend zur Verbesserung seiner
Eingabe aufzufordern, wenn er trotz Kenntnis der formellen Anforderungen an
Rechtsmitteleingaben aus früheren Verfahren erneut eine mit gleichartigen Mängeln
behaftete Beschwerdeschrift einreicht. Eine solche Konstellation liegt in diesem Fall vor,
weshalb ohne Weiterungen auf die Beschwerde nicht einzutreten ist (E. 2 f.).

Erwägungen

E. 3
Das Beschwerdeverfahren kann ohne Weiterungen erledigt werden (§ 56 Abs. 2 VRG). Auf
die Beschwerde ist nicht einzutreten. Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (§ 70 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 VRG).
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